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Reichsgesetz über die religiöse
Kindererziehung vom 15. Juli 1921

Das Gesetz über die religiöse Kindererziehung vom 15. Juli 1921

ging auf die maßgebliche Initiative des Zentrumspolitikers Wilhelm

Marx zurück und ersetzte die entsprechende überkommene

Landesgesetzgebung, die etwa in Preußen aus dem Jahr 1803 stammte.

Das Gesetz war liberal gehalten und beschränkte sich auf eine rein

privatrechtliche Regelung der Materie ohne in die Hoheit der Länder in

Kirchenfragen einzugreifen. Im Reichstag stimmten alle Parteien außer

die Bayerische Volkspartei zu, die die Berücksichtigung bayerischer

Sonderwünsche verlangt hatte.

Das Gesetz überließ die Entscheidung über die religiöse Erziehung

eines Kindes seinen Eltern bzw. seinem gesetzlich bestellten Vormund.

Streitfälle sollte das Vormundschaftsgericht entscheiden. Ab dem

14. Lebensjahr sollte das Kind selbst über sein religiöses Bekenntnis

entscheiden, ab dem 12. Lebensjahr durfte die konfessionelle Erziehung

des Kindes gegen seinen Willen nicht mehr geändert werden.
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